
TEIL A: PLANZEICHNUNG

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SONSTIGES SONDERGEBIET „PHOTOVOLTAIK“ (SOPV)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

Anlagenhöhe 4 m HÖHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: MAXIMALE HÖHE DER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE ÜBER ANSTEHENDEM GELÄNDE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ
max. 0,6

GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

GR
max. 3.000 qm

MAXIMAL VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE IM GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS. 3 BAUNVO)

FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN UND NUR EINGESCHRÄNKT NUTZBAR SIND;  
HIER: 10 M SCHUTZSTREIFEN MOOSBACH / SCHUTZSTREIFEN 110-KV-FREILEITUNG VSE
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB)

F VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: FELDWIRTSCHAFTSWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

OBERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNG; HIER: 110-KV-FREILEITUNG VSE 
(§ 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)

p PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 ABS.1 NR. 15 BAUGB)

FLÄCHE FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

Baugebiet Anlagenhöhe

Grundflächenzahl Grundfläche
ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

1.	 ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

	 SONSTIGES SONDERGEBIET „PHOTOVOLTAIK“ 
(SOPV)
GEM. § 11 BAUNVO

zulässig sind:

Gebiet für die Errichtung einer Freiflächen- 
Photovoltaik-Anlage, siehe Plan.

1.	 Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie (Photovoltaik-Anlage).

2.	 Alle zum Betrieb der Photovoltaik-Anlage er-
forderlichen Anlagen, Funktionen, Bau-
teile, Zufahrten, Zuleitungen, Zuwegungen, 
Zäune, Wechselrichter, Transformatoren und 
Überwachungskameras.

3.	 Alle zur Entwässerung des Plangebietes notwen-
digen Infrastrukturen (z.B. Entwässerungsrinnen, 
-becken und -mulden) samt Zubehör.

2.	 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 16 - 21 
A BAUNVO

2.1	HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Photovoltaikmodule dürfen maximal 4 m über das 
heutige Gelände hinausragen. Zäune sind bis zu einer 
Höhe von 3  m zulässig. Alle sonstigen Anlagen und 
Nebenanlagen (z.B. Trafogebäude) dürfen eine Höhe 
von 3,5 m nicht überschreiten.

2.2	GRUNDFLÄCHENZAHL UND MAXIMAL 
VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird für die Modulfläche 
als projizierte überbaubare Fläche auf 0,6 festgesetzt. 
Die GRZ bezieht sich auf das gesamte Sonstige Son-
dergebiet. Bei der Ermittlung der Grundflächenzahl 
sind die privaten Grünflächen als Anteil des Bau-
grundstückes / Grundstücksfläche zu berücksichtigen. 

Die maximal versiegelbare Grundfläche (tatsächliche 
Bodenversiegelung durch Fundamente / Rammpfosten 
der Untergestelle, Transformatoren, Übergabestation, 
Zaunpfosten, Zuwegungen u.ä.) darf insgesamt maxi-
mal 3.000 qm betragen.

3.	 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 
BAUNVO

Siehe Plan.
Die überbaubare Grundstücksfläche wird im Plan mit-
tels Baugrenze festgesetzt. Die PV-Modultische sind 
innerhalb der im Plan definierten Baugrenze zu errich-
ten.

Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche dür-
fen außerdem alle zum Betrieb der Photovoltaik-An-
lage erforderlichen Anlagen, Funktionen, Bauteile, 
Zuwegungen und Einfriedungen errichtet werden.

Des Weiteren dürfen innerhalb und außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche alle zur Entwässe-
rung des Plangebietes notwendigen Entwässerungs-
becken, -gräben und -mulden samt Zubehör ausge-
baut werden.

Zäune, Zuwegungen, Zuleitungen, Einfriedungen 
und Wechselrichter dürfen auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche errichtet werden. 

4.	 FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG 
FREIZUHALTEN IST; HIER: 10 M 
SCHUTZSTREIFEN MOOSBACH / 
SCHUTZSTREIFEN 110-KV-FREILEITUNG VSE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB

Siehe Plan.
Die deckungsgleich mit dem Schutzstreifen, beidseits, 
entlang der 110-kV-Freileitung liegende Flächen sind 
mit Leitungsrechten zugunsten der VSE Verteilnetz 
GmbH zu belasten.

5.	 VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
	 ZWECKBESTIMMUNG, HIER: 

FELDWIRTSCHAFTSWEG
	 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.

6. 	 OBERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNG; 
HIER: 110-KV-FREILEITUNG VSE 

	 GEM. § 9 ABS.1 NR. 13 BAUGB

Siehe Plan.
Der Verlauf der 110-kV-Freileitung der VSE Verteilnetz 
GmbH wird gem. ihrer Lage als oberirdische Versor-
gungsleitung in den Bebauungsplan aufgenommen 
und festgesetzt.

7. 	 PRIVATE GRÜNFLÄCHEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan.
Innerhalb der privaten Grünflächen sind 
Versickerungsmulden, Entwässerungsgräben und 
Sickerleitungen zulässig. Innerhalb der privaten 
Grünflächen sind wasserdurchlässige Zufahrten / 
Zuwegungen zulässig.

8.	 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

Die entsprechend gekennzeichnete Fläche innerhalb 
des 10 m Schutzstreifens des Mossbaches ist naturnah 
zu bewirtschaften.

9.	 RÜCKBAUVERPFLICHTUNG UND 
FOLGENUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 2 BAUGB

Die festgesetzten Nutzungen sind nur so lange zuläs-
sig, wie die Photovoltaik-Anlage betrieben wird. Nach 
Betriebsende ist diese innerhalb von zwei Jahren ein-
schließlich aller Nebeneinrichtungen und Fundamente 
zurückzubauen. Als Folgenutzung wird eine Fläche für 
die Landwirtschaft festgesetzt.

10.	 GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB + BAUNVO)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:
•	 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728).

•	 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. 
I S. 3786).

•	 Verordnung über die Ausarbeitung der 
Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. De-
zember 1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1057).

•	 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspfle-
ge (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 
29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 290 der Verordnung vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1328).

•	 Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 3 
Absatz 3 des Gesetzes vom 27. September 2017 
(BGBl. I S. 3465).

•	 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Was-
serhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408). 

•	 § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 
682), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 12. Februar 2020 (Amtsbl. I S. 208).

•	 Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 
des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 04. De-
zember 2019 (Amtsbl. I 2020 S. 211).

•	 Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im 
Saarland - Saarländisches Naturschutzgesetz 
- (SNG) - vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 
726), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. 
Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324).

•	 Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung 
des saarländischen Denkmalschutzes und der 
saarländischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 
2018 (Amtsbl. 2018, S. 358).

•	 Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. 
I S. 324).

•	 Waldgesetz für das Saarland (Landeswaldgesetz 
- LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. Oktober 1977 (Amtsbl. 1977 S. 1009), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Feb-
ruar 2019 (Amtsbl. I S. 324).

•	 Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Bo-
denschutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 
2002 (Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 21. November 2007 
(Amtsbl. S. 2393).

•	 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
im Saarland (SaarlUVPG) vom 30. Oktober 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 2494), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 13. Oktober 2015 (Amtsbl. I S. 
790).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Artenschutz

•	 Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzum-
triebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den 
Stock zu setzen. 

Denkmalschutz

•	 Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. 
Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hin-
gewiesen. Auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) wird hingewiesen.

Starkregen / Hochwasserschutz

•	 Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund 
von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen.

Abstandsregelung Wald (Schreiben der Forstbehörde vom Juni 2020)

•	 Zwischen den Waldeigentümem und dem PV-Anlagenbetreiber ist eine Vereinbarung über die durch die Er-
richtung der Photovoltaikanlagen erhöhten Kosten und Verpflichtungen für den Bereich der Wald-Verkehrs-
sicherungspflicht zu treffen. In diesem Fall muss der Mindestabstand zwischen dem Schutzzaun und der 
Waldparzelle nur 10m betragen.

•	 In der Vereinbarung stellt der PV-Anlagerbetreiber die angrenzenden Waldeigentümer von einer Haftung 
für Schäden frei, die an der geplanten PV-Anlage durch Astbruch, Baumwurf und sonstige forstbetriebliche 
Maßnahmen entstehen können. Die Freistellung erfolgt für den Bereich zwischen der Linie „Geltungsbe-
reich des BBP“ bzw. Schutzzaun und dem Waldinnenbestand auf einer Gesamftiefe von 30m. Damit wird 
einem jederzeit möglichen Astwurf Rechnung getragen und das Schadensvolumen reduziert.

•	 Der Forstbehörde sind vor Baubeginn alle privatrechtlichen Haftungsfreistellungen vorzulegen. Hierin sind 
auch die notwendigen Verkehrssicherungs-Intervalle sowie die Kostenregelungen, etc. festzulegen. Die kon-
krete Ausgestaltung der Haftungsfreistellung obliegt den Vertragsparteien im Sinne der Schutzvorgaben des 
Landeswaldgesetzes des Saarlandes.

•	 Vor Baubeginn hat mindestens eine Verkehrssicherungsmaßnahme „Wald“ stattzufinden.

110-kV-Freileitung VSE

•	 Zur Durchführung von Wartungs- und Betriebsarbeiten an den Leiterseilen unserer Freileitung und als 
Zuwegung sind zu den Standorten der Stahlgittermaste-Nr. 3 und 4 ist ein Streifen von mindestens 5 m 
(jeweils 2,5 m beiderseits der Leitungsachse) von einer Bebauung frei zu halten. Weiterhin ist ein Kreis mit 
einem Radius von 15 m, gemessen um den Mittelpunkt der Stahlgittermastes-Nr. 3 und 4, von jeglicher Be-
bauung freizuhalten.

•	 Eine bauliche Nutzung der übrigen Flächen innerhalb des Leitungsschutzstreifens ist grundsätzlich möglich, 
sofern nachfolgende Restriktionen beachtet werden.

•	 Unter Beachtung des nach DIN VDE 0210 vorgeschriebene Sicherheitsabstands zwischen dem nächstgele-
genen Bauwerksteil und den spannungsführenden Teilen einer Hochspannungsfreileitung ist eine vollstän-
dige Bebauung der Fläche möglich, sofern die geplanten PV-Module eine maximale Bauhöhe von 4,5 m 
über dem bestehenden Geländeniveau nicht überschreiten.

•	 Veränderungen des Geländeniveaus, d.h. Aufschüttungen und Abgrabungen, im Bereich des Leitungs-
schutzstreifens sind uns ausnahmslos im Vorfeld zu einer Stellungnahme vorzulegen.

•	 Um elektrische Aufladungen zu vermeiden, sind alle an der Photovoltaikanlage befindlichen metallenen 
Objekte in einen umfassenden Potentialausgleich entsprechend DIN VDE 0100 Teil 410/540 und DIN VDE 
0185 (vgl. auch ENV 61024-1) einzubeziehen. Wir gehen davon aus, dass die komplette Trägerkonstruktion 
einschl. Rahmen etc. in einen umfassenden Potentialausgleich - wie oben erläutert - einbezogen und aus-
reichend geerdet wird. Anfallende Kosten für notwendig werdende Schutzmaßnahmen gehen zu Lasten des 
Grundstückseigentümers/des Bauherrn.

•	 Sofern der geplante Solarpark durch eine Zaunanlage eingefriedet werden soll, ist die Zugänglichkeit der v. 
g. Maststandorte durch ein befahrbares Tor, ggf. mit einer Doppelschließung, sicherzustellen.

•	 Im Rahmen der Errichtung der geplanten PV-Anlagen ist sicherzustellen, dass die eingesetzten Baumaschi-
nen, wie z. B. Betonpumpen, Mobilkräne o. ä., aufgrund der Bauart und des gewählten Standortes den 
Sicherheitsbereich von 3,0 m um die aktiven Teile der Freileitung zu keinem Zeitpunkt - auch nicht unbe-
absichtigt - unterschreiten können.

•	 Eventuelle Mindererträge bei der Menge des erzeugten Stromes, die auf eine Beschattung der PV-Anlage 
durch die vorhandene Freileitung und/oder auf den Kot der auf den Leiterseilen sitzenden Vögel zurück-
zuführen wäre, sind ausdrücklich nicht durch den Leitungsbetreiber zu vertreten. Im Zweifelsfall empfeh-
len wir deshalb, keine PV-Module unmittelbar unterhalb der Leiterseile zu planen und eine Fläche in einer 
Breite von 15 m (jeweils 7,5 m beiderseits der Leitungsachse) von einer Bebauung freizuhalten.

HINWEISE

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 LBO)
Die Photovoltaik-Anlage ist einzuzäunen. Zäune sind bis zu einer Höhe von 3 m zulässig. Die Zaunanlage um die 
Photovoltaik-Anlage ist so zu gestalten, dass sie für Klein- und Mittelsäuger durchlässig ist. Auf Sockelmauern 
sollte aus Gründen der Durchlässigkeit grundsätzlich verzichtet werden. Die Zaununterkante sollte etwa 20 cm 
über der Geländeoberfläche liegen. 
Um die negativen Auswirkungen der Zaunanlage auf das Landschaftsbild möglichst zu minimieren, sollte die 
Zaunanlage in gedeckten grünen, grauen oder silbernen Farbtönen gehalten werden. 

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO)

VERFAHRENSVERMERKE
•	 Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden hat am 

__.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Solarpark Mos-
berg-Richweiler” beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

•	 Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs. 1 BauGB).

•	 Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel
tungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegenschaftskataster überein-
stimmen.

•	 Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen einer Unter-
richtung in der Zeit vom __.__.____ bis einschließ-
lich __.__.____ frühzeitig beteiligt (§  3 Abs.  1 
BauGB).

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung berührt werden kann, 
wurden mit Schreiben vom __.__.____ frühzeitig 
beteiligt und von der Planung unterrichtet und um 
Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB (Scoping) aufgefordert 
(§ 4 Abs. 1 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellungnahme eingeräumt.

•	 Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden hat in 
seiner Sitzung am __.__.____ den Entwurf gebil-
ligt und die öffentliche Auslegung des Bebauungs-
planes „Solarpark Mosberg-Richweiler” beschlos-
sen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

•	 Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung, hat in der Zeit vom 
__.__.____ bis einschließlich __.__.____ öffent-
lich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB). 

•	 Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem Hin-
weis, dass Stellungnahmen während der Ausle-
gungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, 
am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht (§ 3 
Abs. 2 BauGB).

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Auslegung be-
nachrichtigt (§  3 Abs.  2 BauGB und §  4 Abs.  2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum __.__.____ zur Stellungnahme ein-
geräumt. 

•	 Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öffent-
licher Belange sowie der Bürger Anregungen und 
Stellungnahmen ein. Die Abwägung der vorge-
brachten Bedenken und Anregungen erfolgte durch 
den Gemeinderat am __.__.____. Das Ergebnis 
wurde denjenigen, die Anregungen und Stellung-
nahmen vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 
Satz 4 BauGB).

•	 Der Gemeinderat hat am __.__.____ den Bebau-
ungsplan „Solarpark Mosberg-Richweiler” als Sat-
zung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Bebau-
ungsplan besteht aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung.

•	 Der Bebauungsplan „Solarpark Mosberg-Richwei-
ler” wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

	 Nohfelden, den __.__.____  	

	 ________________
	 Der Bürgermeister

•	 Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB, 
ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädi-
gungsansprüche gem. §  44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB und § 44 Abs. 5 BauGB und 
auf die Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 KSVG hinge-
wiesen worden.

•	 Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan „Solarpark Mosberg-Richweiler“, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil 
B) sowie der Begründung, in Kraft (§  10 Abs.  3 
BauGB).

	 Nohfelden, den __.__.____  	

	 ________________
	 Der Bürgermeister

Bearbeitet im Auftrag der 
Gemeinde Nohfelden 
An der Burg 
66625 Nohfelden
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DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT. 
Stand Katastergrundlage: 05.11.2020

Nutzungsart
SOPV

Anlagenhöhe 
4 m

GRZ
max. 0,6

GR
max. 3.000 qm 

(gesamt)

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann 
die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede 
weitere Verwendung beachtet werden, dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet 
werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen.

Naturpark

•	 Das Plangebiet liegt im gemäß § 27 BNatSchG mit Verordnung vom 01.03.2007 festgesetzten „Naturpark 
Saar-Hunsrück“. 

Schutzabstand Wald

•	 Für bauliche Nebenanlagen (Gebäude) gilt § 14 Abs. 3 LWaldG.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN (§ 9 ABS. 6 BAUGB)
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